
 

 

 

 

* Gefahrtarif Teil II Nr. 3, siehe Rückseite unter Nr. 6
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Der Gesetzgeber schreibt eine regelmäßige Überprüfung der Gefahrklassen vor. Unfallrisiken können sich infolge technischer und wirtschaftlicher Entwicklungen ändern. Gefahrklassen sind daher nur zeitlich begrenzt gültig. Die Berufsgenossenschaft muss den Gefahrtarif spätestens alle sechs Jahre überprüfen. So ist eine laufende Anpassung der Gefahrklassen an die Belastungsverhältnisse gewährleistet und eine Beitragsabstufung nach den tatsächlichen Gefährdungsrisiken in den Tarifstellen sichergestellt.Die ab 01.01.2018 gültige Veranlagung wird erstmals für die Beitragsumlage 2018 - voraussichtlich im April 2019 - verwendet.

Wird nur befüllt, wenn nach unseren Kenntnissen der Betriebsverhältnisse mehr als ein Gewerbezweig gesondert zu veranlagen ist.

Tarifstelle der Veranlagung des Unternehmensbereichs "Spedition", vgl. Teil I "Zuteilung der Gewerbezweige zu den Gefahrklassen" des 2. Gefahrtarifs der BGHW. 

Die Arbeitsanteile der Gewerbezweige, aus denen ein Gefahrklassenmittel berechnet wird (61 % und 39 %). Das Gefahrklassenmittel wird im Beispiel mit dieser Formel berechnet: ((61 x 1,32) + (39 x 3,04)) / 100 = 1,99

Anteile am Arbeitsaufwand (in %) werden nur angegeben, wenn die Voraussetzungen für eine Veranlagung nach Teil II Nr. 2 Abs. 3 der Veranlagungsbestimmungen des 2. Gefahrtrifs der BGHW nicht vorliegen. Es wird in diesen Fällen ein Gefahrklassenmittel nach Teil II Nr. 2 Abs. 4 der Veranlagungsbestimmungen berechnet.

Die ab 01.01.2018 gültige Gefahrklasse für den Gewerbezweig ergibt sich aus Teil I des 2. Gefahrtarifs der BGHW.

Die ab 01.01.2018 gültige Tarifstelle für den Gewerbezweig ergibt sich aus Teil I des 2. Gefahrtarifs der BGHW. Diese benötigen Sie für das elektronische Meldeverfahren Lohnnachweis digital.

Die Schlüsselzahl für „fremdartige Nebenunternehmen“, Unternehmensteile, die als Hauptunternehmen in den Zuständigkeitsbereich einer anderen BG fallen würden, z. B. 80, 81, 82.  Diese benötigen Sie für das elektronische Meldeverfahren Lohnnachweis digital.

Die Schlüsselzahl des Gefahrklassenmittels (z. B. 70, 71, 72) wird für das elektronische Meldeverfahren Lohnnachweis digital benötigt.

Die Berechnung eines Gefahrklassenmittels ergibt sich aus Teil II Nr. 2 Abs. 4 des 2. Gefahrtarifs der BGHW.

Auf der Webseite finden Sie FAQs zum Gefahrtarif und der Veranlagung.

Hinweis auf Erläuterungen zu den Regelungen zur Veranlagung von fremdartigen Nebenunternehmen.

Die Betriebsnummer der BGHW und Ihre Mitgliedsnummer bei uns benötigen Sie für das elektronische Meldeverfahren Lohnnachweis digital.

Unser Servicecenter berät Sie bei Fragen aus dem Bereich Mitgliedschaft und Beitrag von Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr. Bei Massenaktionen kann es durch die Vielzahl der Anrufe zu Wartezeiten kommen. Nutzen Sie bitte in diesen Fälle andere Kommunikationskanäle (z. B. Fax, E-Mail).

https://www.bghw.de/unternehmer/gefahrtarif
https://www.bghw.de/unternehmer/beitrag/lohnnachweis-1/
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_7/__159.html
Ein Widerspruch gegen den Veranlagungsbescheid durch "einfache" E-Mail ist nicht möglich.

https://www.bghw.de/unternehmer/gefahrtarif/gefahrtarif-2018/gefahrtarif-2018-als-pdf-datei#page=3
https://www.bghw.de/unternehmer/gefahrtarif/gefahrtarif-2018/gefahrtarif-2018-als-pdf-datei
mailto:mitgliederservice@bghw.de?subject=Fragen%20zum%20Veranlagungsbescheid%20ab%2001.01.2018%20vom%2025.10.2017%20(online)


Mus
ter

be
sc

he
id

https://www.bghw.de/unternehmer/gefahrtarif
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_7/__157.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_7/__157.html
https://www.bghw.de/unternehmer/gefahrtarif/gefahrtarif-2018/gefahrtarif-2018-als-pdf-datei#page=2
https://www.bghw.de/unternehmer/gefahrtarif/gefahrtarif-2018/gefahrtarif-2018-als-pdf-datei#page=3
https://www.bghw.de/unternehmer/gefahrtarif/gefahrtarif-2018/gefahrtarif-2018-als-pdf-datei#page=3
https://www.bghw.de/unternehmer/gefahrtarif/gefahrtarif-2018/gefahrtarif-2018-als-pdf-datei#page=2
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_7/__157.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_7/__192.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgg/__77.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgg/__77.html
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